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|_ Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister empfiehlt:
Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt:
Der Stadtrat beschließt:
1_ Der Beschluss Nr. 0792/2004 der 51. Sitzung des Stadtrates der Stadt Eisenach am

23.01.2004 wird aufgehoben.
2. Die Änderung der „Zweckvereinbarung über die Durchführung des bodengebundenen

Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich Wartburgkreis zwischen dem Wartburgkreis und
der Stadt Eisenach“ in der als Anlage (Anlage 1) beigefügten Fassung.

ll. Begründung

Der Stadtrat der Stadt Eisenach hatte in seiner 51. Sitzung am 23.01.2004 die Änderung der
„Zweckvereinbarung über die Durchführung des bodengebundenen Retungsdienstes im
Rettungsdienstbereich Wartburgkreis zwischen dem Wartburgkreis und der Stadt Eisenach“ in
der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.
Mit Verfügung vom 13.04.2004 (Anlage 2) versagte die Kommunalaufsicht im Thüringer
Landesverwaltungsamt die Genehmigung der o. g. Änderung der Zweckvereinbarung.
Als Begründung wurde angeführt, dass der Beschluss Nr. 0792/2004 der 51. Sitzung des
Stadtrates der Stadt Eisenach vom 23.01.2004 formell nicht rechtmäßig zustande gekommen
war.
Während die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit gemäß § 35 Abs. 5 Satz 2 Thüringer
Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBI. S. 41) erreicht wurde, habe für die Behandlung des
nachträglich aufgenommenen Tagesordnungspunktes als Dringlichkeitsvorlage indes keine
Dringlichkeit vorgelegen, so die Argumentation der Kommunalaufsicht.

Mithin ist der Beschluss zur Änderung der Zweckvereinbarung nochmals zu fassen, damit er
dem Landesvenlvaltungsamt zur Genehmigung vorgelegt werden kann.

Eine nochmalige Unterzeichnung der Änderungsvereinbarung durch den Landrat des
Wartburgkreises und den Oberbürgermeister der Stadt Eisenach ist nicht notwendig.
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Anlagen
Anderung der Zweckvereinbarung (Anlage 1)
Verfügung Kommunalaufsicht (Anlage 2)
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